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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Verkehr und Kommunikation

Post und Telekommunikation

In Erfüllung der Motion Candinas (cvp, GR) für eine flächendeckende Postzustellung bis
zur Mittagszeit beschloss der Bundesrat im September 2020, die Postverordnung
anzupassen. Ab dem 1.1.2021 ist die Post dazu angehalten, die Tageszeitungen bis
spätestens um 12:30 Uhr auszuliefern. Da er das Anliegen der Motion damit als erfüllt
erachtete, beantragte der Bundesrat die Abschreibung des Geschäfts. Die beiden
Kammern stimmten der Abschreibung in der Sommersession 2021 zu. 1

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 10.06.2021
BERNADETTE FLÜCKIGER

Bildung, Kultur und Medien

Medien

Radio und Fernsehen

Im Februar gab die SRG den Abbau von 100 Vollzeitstellen bis 2014 im Supportbereich
bekannt. Die Massnahme soll über natürliche Fluktuationen erreicht werden und v.a.
Mittel für Eigenproduktionen und das Konvergenzprojekt freimachen. Ende April
informierte die SRG-Spitze über das fünfte Defizit in Folge und verlangte mit Hinweis
auf eingebrochene Werbeeinnahmen zusätzliche Finanzmittel (u.a. mehr Zuwendungen
aus dem Gebührentopf) zur Deckung des Fehlbetrags. Insbesondere die seit Jahren von
Umstrukturierungen und Sparübungen betroffene Zunft der Printjournalisten stellte
sich offen gegen das Ansinnen der SRG, die finanzielle Schieflage über eine Erhöhung
der Gebührengelder oder eine Lockerung der Werbe- und Sponsoringvorschriften
korrigieren zu wollen. Im Nationalrat meldeten sich Stimmen, die v.a. in einem Abbau
des regionalen Service-public-Angebots Sparpotenzial orteten. Im Juni beschied der
Bundesrat der SRG, dass sie ihr Defizit mit weiteren Sparmassnahmen anzugehen habe
und beschloss ein Einfrieren der Gebührenhöhe über die Dauer der Gebührenperiode
2011–2014. Gleichzeitig anerkannte der Bundesrat den erhöhten Finanzbedarf der SRG
und traf verschiedene Massnahmen zu ihrer finanziellen Stabilisierung: Das
Gebühreninkasso der Billag wurde v.a. bei den Unternehmungen intensiviert sowie per
2011 auf eine Jahresrechnung umgestellt. Zudem lockerte er die Werbevorschriften,
indem er sowohl die Erhöhung der Werbedauer als auch des Rhythmus für
Unterbrecherwerbung zuliess. Dazu signalisierte der Bundesrat sein grundsätzliches
Einverständnis zur Onlinewerbung durch die SRG, unter dem Vorbehalt ihrer Einigung
mit den Verlagshäusern über die Schaffung fairer Rahmenbedingungen für die
kommerzielle Tätigkeit beider Akteure im Internet. 2

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.05.2010
SUZANNE SCHÄR

2010 hatte der Bundesrat sein grundsätzliches Einverständnis zur Online-Werbung
durch die SRG signalisiert, jedoch unter dem Vorbehalt einer Einigung mit den
konkurrierenden Verlagshäusern. Eine Studie der Universität Zürich im Auftrag des
Bakom belegte im März, dass die SRG ihre Online-Tätigkeit in den letzten Jahren
ausgebaut hat. So stieg allein 2010 der Anteil redaktioneller Beiträge auf den SRG-
Websites von 49% auf 58%. Die Verleger sahen darin eine Gefährdung ihrer eigenen,
nicht mit öffentlichen Gebührengeldern finanzierten Onlineangebote sowie eine
Verletzung der Einigungsvereinbarung. Sie forderten primär ein Verbot der Online-
Werbung für die SRG. Zudem verlangten sie, dass die SRG keine neuen Online-Angebote
entwickeln darf. Im Herbst des Berichtsjahres flammte die Auseinandersetzung erneut
auf. Gefordert wurden eine liberale Medienordnung mit einem Gleichgewicht zwischen
öffentlichen und privaten Anbietern sowie eine genauere Definition des Service public.
Der Bundesrat gab sich unbeeindruckt und verlangte von den Kontrahenten weiterhin
eine gemeinsame Lösung. 3

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.09.2011
DEBORA SCHERRER

01.01.65 - 01.01.23 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Die neue  SRG-Konzession, die der Bundesrat der SRG für die Jahre 2019 bis und mit
2022 erteilte, verstand sich als Antwort auf die rasanten technologischen
Entwicklungen und die sich verändernden Nutzungsgewohnheiten. Nicht zuletzt könnte
die Konzession aber auch als erste Antwort auf die erstarkte Debatte zu den Leistungen
des Service public verstanden werden, wie man sie etwa im Rahmen der No-Billag-
Initiative, den Berichten zum Service public im Medienbereich oder bei zahlreichen
parlamentarischen Vorstössen beobachten konnte: In der Konzession soll auch der
Service public klarer definiert und das Leistungsprofil der SRG besser umrissen werden.
In verschiedenen Bereichen stellt der Bundesrat höhere Anforderungen an die SRG: So
etwa soll die Gesellschaft ihre Integrationsleistungen verstärken, indem sie den
Austausch zwischen den Sprachregionen fördern und junge Menschen verstärkt
erreichen soll. Zur Sicherstellung der Informationsleistung muss die SRG mindestens
die Hälfte der Gebührengelder zugunsten der Information verwenden. Ferner gehört es
neu zur rechtlichen Pflicht der SRG, mit privaten Medienunternehmen in der Schweiz
zusammenzuarbeiten und ihnen Kurzversionen von tagesaktuellen Inhalten zugänglich
zu machen. Insbesondere in Bezug auf das Unterhaltungsangebot stellt die Konzession
weitere Anforderungen zur Unterscheidbarkeit der SRG-Programme von privaten
Anbietenden. Darüber hinaus wird die SRG verpflichtet, in dauerhaften Dialog mit der
Öffentlichkeit zu treten, in erster Linie um die Angebots- und Unternehmensstrategien
zur Diskussion zu stellen. Nicht zuletzt soll mit der neuen Konzession die
Qualitätssicherung verbessert werden. 
Mit der Konzession können drei parlamentarische Vorstösse erfüllt werden: Ein Postulat
Rickli (13.3097), das mehr Mitsprache für die Öffentlichkeit bei den Programmen der
SRG verlangt, eine Motion Wasserfallen (15.3603) zur Erhöhung der Transparenz bei der
Kostenrechnung und ein Postulat der KVF-NR (17.3628), das die Prüfung einer
Reduktion der SRG-Sender will. 4

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 29.08.2018
MARLÈNE GERBER

Mit Inkrafttreten der neuen SRG-Konzession wird die SRG verpflichtet, in einen
permanenten Dialog mit der Öffentlichkeit zu treten. Insbesondere soll die
Bevölkerung die Möglichkeit erhalten, sich über Online-Plattformen über die
Programme auszutauschen. Dies entspricht der Forderung eines Postulats Rickli (svp,
ZH), weswegen der Bundesrat den Vorstoss im Rahmen seines Berichts über Motionen
und Postulate der gesetzgebenden Räte im Jahre 2018 zur Abschreibung beantragte.
Diesem Antrag kam das Parlament in der Sommersession 2019 nach. 5

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 18.06.2019
MARLÈNE GERBER

Ab 2021 werden Schweizer Haushalte weniger als den bisherigen einen Franken pro Tag
für die Radio- und Fernsehabgabe entrichten. Wie der Bundesrat im April 2020 nach
einer Tarifüberprüfung kommunizierte, beträgt die Höhe der Abgabe für die privaten
Haushalte neu CHF 335 pro Jahr. Grund für diese Senkung ist, dass die Haushalte in der
Schweiz stärker als erwartet zugenommen haben. Ebenfalls gesenkt wird die Abgabe für
Kollektivhaushalte (etwa Alters- und Pflegeheime oder Studierendenwohnheime). Diese
beträgt ab 2021 CHF 670 statt CHF 730. Überdies revidierte der Bundesrat die
Tarifstruktur für Unternehmen, wobei er die bis zu diesem Zeitpunkt geltende
Unterteilung in sechs Stufen verfeinerte. Neu legt ein System mit 18 Tarifstufen die
Höhe der Abgabe für Unternehmen mit einem Jahresumsatz ab CHF 500'000 fest, was
vor allem für weniger umsatzstarke Unternehmen eine beträchtliche Entlastung
bedeutet. Eine Tarifabstufung in nur sechs Stufen war im Dezember 2019 vom
Bundesverwaltungsgericht als verfassungswidrig eingestuft worden. 
Ferner erhöhte der Bundesrat auch den Abgabenanteil für die SRG um CHF 50 Mio.,
womit dieser ab dem Folgejahr insgesamt CHF 1.25 Mrd. beträgt. Damit kann die
Gesellschaft rückläufige Werbeeinnahmen teilweise kompensieren, kommt jedoch nicht
darum herum, zusätzliche Sparmassnahmen zu beschliessen. Nicht zuletzt verdoppelte
der Bundesrat seinen Beitrag an die ungedeckten Kosten der förderberechtigten
Dienstleistungen von Keystone-SDA. Statt wie bisher CHF 2 Mio. pro Jahr darf sich
dieser neu auf maximal CHF 4 Mio. belaufen. 
Kritik an den beschlossenen Massnahmen äusserte die NZZ. Bereits Unternehmen ab
einem Jahresumsatz von CHF 180 Mio. bezahlten im neuen System mehr als bisher, und
das zum Teil beträchtlich. Ferner störte sich die alte Tante an der Erhöhung des
Abgabeanteils für die SRG, da der Bundesrat während der Debatte zur No-Billag-
Initiative versprochen habe, den Abgabeanteil für die Jahre 2019 bis 2022 zu
plafonieren. 6

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 16.04.2020
MARLÈNE GERBER
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À la suite des problèmes d'adressage rencontrés par Serafe lors de l'introduction de la
nouvelle redevance radio-TV, la Commission de gestion du Conseil des États (CDG-CE)
a publié un rapport et formulé deux recommandations à l'intention du Conseil fédéral.
En résumé, il ressort de ce rapport que l'OFCOM a collaboré de manière pertinente
avec Serafe dans la résolution des problèmes d'adressage rencontrés. Les risques liés à
la nouvelle définition des ménages auraient certes été sous-estimés par l'office, mais
celui-ci a bien réagi « en faisant de Serafe l'interlocuteur unique pour les demandes de
la population et en déchargeant ainsi les services du contrôle des habitants ». Pour ce
qui est des recommandations, la CDG-CE aimerait que la qualité des données sur les
ménages puisse être améliorée, et que les échanges entre les communes et Serafe
soient optimisés, afin d'éviter à l'avenir de telles erreurs. En outre, la commission
demande au Conseil fédéral d'établir, aussi tôt que possible, les conséquences
financières et les responsabilités des problèmes d'adressage. 7

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 15.10.2020
MATHIAS BUCHWALDER

Le Conseil fédéral a répondu aux recommandations de la CDG-CE concernant les
problèmes d'adressage de Serafe. Dans un premier temps, le gouvernement a indiqué
qu'un groupe d'accompagnement composé de représentants des cantons et des
communes, de Serafe et de l'OFS a été créé. Dans ce cadre, Serafe a mis en place une
procédure de feed-back, afin de communiquer les annonces de correction d'adresses
collectées aux services des habitants compétents. De plus, des améliorations ont
également eu lieu au niveau technique. Ainsi, la qualité des données est déjà meilleure
qu'auparavant, a constaté le Conseil fédéral. Dans un deuxième temps, le
gouvernement est revenu sur les coûts induits par les problèmes d'adressage. Si les
communes et les cantons ont été indemnisés pour les frais spécifiques de
l'introduction de la nouvelle redevance, les coûts liés à l'amélioration des données des
registres d'habitants sont à leur charge. Ils ne peuvent donc pas espérer
d'indemnisations de la part de la Confédération. En revanche, si des investissements
sont réalisés uniquement en raison du changement de système de redevance, alors
l'OFCOM recevra les doléances des acteurs concernés pour d'éventuelles indemnités.
Pour l'instant, aucune commune n'a fait valoir de dépenses supplémentaires en ce
sens. En outre, l'OFCOM examine actuellement si la collaboration et la répartition des
tâches entre les différents acteurs devraient être réglées dans la loi ou dans
l'ordonnance (LRTV ou ORTV). 8

VERWALTUNGSAKT
DATUM: 13.01.2021
MATHIAS BUCHWALDER
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